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K. Friedrich verleiht dem Conrad Goldner 12 Ilöfe und Häuser und 6 Huben »art-
»lanndes in dem dort ! vnd veld zu Hamerstete in dem gericht zu KappelndorlT
»gelegen , davon man jerlichen zu zinse gibt I4y 2 malder korns , gersten vnd
»liabern , vnd ettlich pfenning zins vnd ander dinst vnd zins .»

» _ Conrat Goldner . . hat vns zu erkennen geben wie Hanns Milwitz zu Erffort gesessen,
„ettliche leben ynnehab die von vns vnd dem heiligen reich zu lehen riiren vnd doch lannge jar
„verswigen vnd mit keuffen in manig hand körnen , vnd doch nach vnsers vorfarn kaiser Sig.
„munds selign zeitn bisher weder von vnserm vettern kunig Albrechten noch auch von vnser k.

„maiestat nye empfangn noch zu lehen sind erkannt wordn dadurch solich lehen als verswign
„lehen vns vnd den heilign reich vellig worden sind ” . . . o . 277.

bestätigt die Gewohnheiten und Statuten des Provincial - Gerichtes in Hagenau.
Schöpflin ’s Alsatia dipl . II . p . 381.

Die Mailänder entschuldigen sich bey K. Friedrich über die Verspätung ihrer Ge¬
horsamsversicherung . v. Urkunden !). Mat . 1. Bd . CXXIV . Geh . II .-Arcliiv.

K. Fripdrich verleiht dem Heinrich Bayerstorff den Hof genannt der »Arczlohe » der
durch den erblosen Tod Cristanns Arnibauer dem Reiche ledig geworden ist.

O . 265.
erlaubt , für sich und K. Ladislaus , dem Bernhard Prawn , von den Erben des Lorenz

Kraft den für 200 Pfund Pfenning verpfändeten Thurm zu Gmunden einzulösen
und lebenslänglich satzweise inne zu haben . Geh . II -Archiv,

Die Stadt Freyburg im Oeclitland schreibt dem Herzog Albrecht von Oesterreich in
Betreff des zwischen ihr , dem Herzog von Savoyen und der Stadt Bern anbe¬
raumten Tages . v . Urlcundenb . Mat . I . Bd . CXXV . Geh . H .-Archiv.

K. Friedrich bezeugt , dass in seiner und des päpstlichen Legaten , des Cardinais
Johann S . Angeli Gegenwart , Johann Milinchusen , Geschäftsträger des Erz¬
bischofs Dietrich von Cölln , im Nahmen desselben sich für den Papst Nicolaus
erklärt und demselben Gehorsam angelobt habe.

„ _ neutralitatein seu animorum suspensioiiem deponeas se pro serenissimo domino liostro

„domino Nicolao divina providentia sacrosancte l-oruaae ac universalis ecclesie summo ponti-
„fice declaravit , eidem uti indubito et uaico summo romane et universalis ecclesie pontifici ple-
„liam obedientiam faciendo ” . . . o . 276-

2409 - 49.

2410 F ebruar 5.

2411 - 5.

2412 5. Ravensb.

2413 Wien.

willigt ein , dass Jörg Galsperger 2 Lehengüter im Thal St . Valentinspfarr gelegen,
österreichischer Lehenschaft , der Elisabeth Kresslingin , Hausfrau des Lienhard
Stethaimer vermache . Geh . H .-Archiv.

verleiht dem Grafen Ludwig von Würtemberg die Grafschaft Mümpelgart , die ihm
von seiner Mutter , Heinriette Gräfin zu Mümpelgart , in erblicher Theilung zu
gefallen ist . O. 260.

bestätigt demselben die Verschreibung , wodurch K. Sigismund dem Herzog Reinold
von Urslingen die Stadtsteuer von Rotweil (so viel dieselbe über 50 Gulden be¬
trägt , welche andern verpfändet worden waren ) für 1500 Gulden Rhein , ver¬
schrieben hat , welche Gerechtigkeit von dem Herzog Reinold an den Ritter
Hanns Bock und von dessen Wittwe auf Dietrich Last , von diesem durch Rauf
an Grafen Ludwig von Würtemberg gekommen ist . O. 262.

Jacob Truchsess zu Walpurg , Reichs - Landvogt in Schwaben (welchem Jobst und
Itel der ältere Hundbyss , Vettern wegen Belehnung mit der von Grafen Hugo
von Montfort käuflich an sich gebrachten »zerbrochenen Zelle » anstatt des röm.
Königs Friedrich zwischen Datum des Lehenbriefs und der darnach folgenden
Weihnacht hätten geloben und schwören sollen ) bezeugt , dass er vor den
nächst verwiohenen Weihnachten nicht viel anheim gewesen , und dass die er¬
wähnten Hundbyss den Eid in der Zeit nicht haben leisten können , sondern
erst heute hier zu Ravenspurg den Eid abgelegt haben . O. 277.

K. Friedrich gibt der ganzen Gemeinde zu Rheinfelden , welche dem Hause Oester
reich verpfändet ist , sich lange Zeit an das rom . Reich gehalten , nachmals
aber in die österreichische Pfandschaft sich wieder verwilligt und verschrieben
hat , als röm . König zu dieser Verschreibung Erlaubniss und entbindet sie
vom Gelübde (als röm . König ) .
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„ _ llaisseu vntl empfehlen ew auch ernstlich , daz ir dem hochgehornAlbrechten, auch
„hcrczogen zu Oesterreich vnserm lieheu liruder vnd fiirstn zu vnsern als fürsten zu Oester-
,.reich auch sein selbs 7nd des liochgeborn Sigmunds auch hertzogen zu Oesterreich vnsers
„lieben vettern vnd fürsten hanndn huldigung vnd gelubd tut auff die pfanndschaift darinne ir
..dann vor als oben berürt ist gewesen seit zu stund an , wenn ir des mit dem brief ersucht
„vnd gemont werdet an verrer widerred und vcrcziehen”. . . 0. 254.

bestätigt die Privilegien derselben Gemeinde zu Rheinleiden . O. 254.
bestätigt die von weiland K. Wenzel dem Conrad von Bisehach und seinen Erben

ertlieilte Frcylieit für Bilgrin und Bilgrin seinen Bruder von Hodorf zu Tungen
(als deren von ßischach nächste Erben ) , dass sie und ihre männlichen Leibes¬
erben , oder wenn sie die nicht hätten , ihre Vettern von Hodorf nur vor den
röm . König oder seinen Hofmeister oder Coinmissär , ihre Leute aber vor die
Gerichte , darin sie gesessen sind , geladen werden sollen . O . 260.

befiehlt denen von Steyer , auf seine von der K. Elisabeth erhaltene Pfandverschrei¬
bung von den Aemtern , Gericht , Ungelt und andern Einnahmen Rechnung zu
legen , die verfallenen Gefälle zu erlegen , und mit denselben neben dem Pfle¬
ger von Steyer , Hanns Neidegger , zu Wien zu erscheinen.

. Preuenliuber , Annal . Styr . p . 96.
(NB . Sie weigern sich und K. Friedrich lässt ettliche Bürger , welche den

Jahrmarkt zu Pettäu um Oswaldi (5 August ) besuchen wollten , bey
Kiendelfelden (Knittelfeld ) mit Leib und Gut in Arrest nehmen .)

trägt dem Pfalzgrafen Ludwig auf , die Berner , welche dem Herzoge von Savoyen
im Kriege gegen Freyburg im Uechtland Hülfe leisten , wenn sie davon nicht
ablassen , auf Erforderung Herzog Albrechts von Oesterreich oder seiner An-
wälde in seinem (des Königs ) Nahmen vorzuladen und gegen sie nach Rechten
zu verfahren . v . Urkundenb . Mat . I . Bd . CXXVI . Geh . II .-Archiv.

erlässt einen Befehl an die Stadt Rheinfelden , sich dem Spruche zu fügen , das
Schloss mit Zugehör dem Herzog Albrecht von Oesterreich wieder zu geben,
oder vor ihm auf einem Rechtstag zu erscheinen.

v . Urkundenb . Mat . I . Bd . CXXVII . Geh . H .-Archiv,
verleiht dem Martin Holzschuher , Bürger zu Nürnberg , als Lehenträger der Kinder

Albrechts PfalF von Keswasser „drey tagwerk wisen ; it . ein acker genant der
„Mageracker des sein siben morgen vnd vier morgen zwischen dem keswasser
vnd dem Grossen geschaide auf dem Stockberg gelegen ®. . . O. 256.

erklärt , als Vormund K. Ladislaus , von der Stadt Wien ein Darlehen von 3000
Gulden unger . vnd Ducaten empfangen zu haben , und verweiset sie dafür auf
ihre Schatzsteuer und Donaubrücken - Mauth.

„ _ (3000 guidein, Vnger vnd ducaten, die sy vns yecz zu vnsern vnd des lannds inerk-
„lichen notdurften auf ettlich solduer wider Pangreezen von Galicz vnd sein lielfer berait ge-
„lihen”. . 0 Geh. H.-Archiv,

bevollmächtigt seinen Bruder , Herzog Albrecht von Oesterreich , die Spänneiseines Hau¬
ses mit den Schweitzern , der Stadt Basel und Rheinfelden in Güte zu vergleichen.

„ _ das solich misshelung vnd zweyung ausserhalb rechtens mit gütlichen teydingen für-
„genomenmöchten werden, der Worten, daz nu solich sacli zu gutem ennd mög komen zu eeren
„vnd nach dem pessten vnsers haus Oesterreich”. . • Geh. H.-Arclüv.

erlässt einen Brief zu Gunsten des Augustiner - Klosters St . Pölten.
Duellii excerpta geneal . p . 88.

Concordat zwischen dem römischen Stuhl und der deutschen Nation , abgeschlossen
durch den Cardinal - Legaten Johann , (Carvaial ) mit K. Friedrich.

v. Müller , Reichstags - Theat . I . 359 . Geh . H .-Archiv.
Concordata Nat . Germ . Integra (Francof . et Lips . 4.) p . 75_ 82. Vgl . Joh.

Fels : Ausführlicher Beweis , dass der wahre Geburtsort ! . . nicht
Aschafl ’enburg , sondern Wien sey . . . Wien 1790. 8,

K . Friedrich gibt , als Vormund K. Ladislaus , den Gebrüdern Oswald und Stephan
Eyzinger die Herrschaften Drosendorf , Tirna und Weikartschlag in Bestand.

v. Urkundenb . Mat . I . Bd . CXXVIII . Geh . II .-Archiv,
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bestätigt dem Stifte Neuberg die von Herzog Albrecht , dann von den Herzogen
Wilhelm und Ernst über das Haus in Neustadt (neben dem Kloster der min¬
deren Brüder ) ertlieilten Freyheiten , und überträgt zugleich dieselben auf ein
anderes Haus , das für das vorige eingetauscht wurde.

„ —. vnd wan der obgenant abbt vnd convent im Newnperg dassclb ( frühere ) haws mit vii-
„serni getrewen lieben Walthern Zebinger vnserm rat vmb sein haws , auch in der Newnstat in
„der gassen oberhalb der prottisch zwischen des erberu vnsers lieben andechtigen Mathesen
„Kefer , pharrer zu Kraynburg , vnd vnsers getrewen Nielasen des Knarschen heuser gelegen
„ausgewechselt habent nach innhalt der brief darumb ausgangen . Daz wir von fleissigcr bete
„wegen vnd sundern gnaden zu solhern Wechsel vnsern willen vnd gunst gegeben ” . . ,

Geh . H . -Archiv.

befiehlt den Bürgern zu Waidhofen an der Ibbs , dem Hanns Neidegker von Renna
seinem Rath und Pfleger zu Steyer , für ihn als Landesfürsten , Vogt und Schir¬
mer des Bisthums Freysingen , das jetzt in Irrung steht , Gelübde und Eid ab¬
zulegen bis auf weiters . Archiv zu Waidhofen.

Johann , Bischof zu Freysingen , meldet den Waidhofnern , dass K. Friedrich zum
Frommen des Stiftes Freysingen in dem gegenwärtigen Streit zwischen ihm
und seinem Widerpart bis auf weiters das Schloss und die Stadt Waidhofen in
seinen Händen behalten wolle , und er sagt sie indessen des Gelübdes gen Frey-
singen los , und weiset sie mit ihrem Gehorsam an Hanns Neidecker Ritter und
k . Pfleger zu Steyer . Archiv zu Waidhofen.

NB . Laut , eines Briefes vom 24. April 1448 gibt der Neidegker das Schloss
zu Waidhofen sammt dem Kasten daselbst dem Stephan Eysner zur
Obhut.

K. Friedrich macht dem Propste zu Oberndorf (in Kärnthen ) , welcher von Bernhard
von Laakch eine Hube im Dorfe Gutenstain (bey der Pfarrkirche ) und eine
Wiese daselbst , die Kärnthnerische herzogliche Lehen sind , gekauft hat , zu

, freyem Eigenthum . Geh . H .-Archiv.
ernennt den Michel Zechmaister , Pfarrer zu Rapoltenstein , in Hinsicht auf seine

Verdienste zum Hofcaplan , nebst freyen Geleits -Ertheilung.
„ _ districte precipiendo mandamus ( omnibus subditis etc .) quatenus te , dum et quociens

„ad nostra et eorum dominia et loca perveneris , benigne suscipiant , caritative pertractent nee
„nou cum fauiilia equis vasiliis , arnesiis libris ac aliis rebus et bonis tuis singulis , per quos-
„cunque passus portus , pontes , torras dominia districtus jurisdictiones civitates opida castra
„castella , villas et quelibet alia nostra et ipsorum loca , tarn per terram quam per aquas absque
„solutioue fheolonei , dacij , pedagij , pontenagij , tributi , mute , gustume . gabelie et alte-
„rius cuiuscunque solutionis onere , omnique prorsus impedimento remoto transire , stare morari
„et redire secure et libere permittant tibique ac familie tue , una cuin rebus tuis singulis , dum
„et quotiens per te aut tuo nomine desuper fuerint requisiti , de securo et salvo velint et
„debeant providere conductu ” . • • Geb . H.-Archiv.

gibt , als Vormund K. Ladislaus , den Bürgern der beyden Städte Krems und Stain
das Stadtgericht , üngelt , Kasten , Thormauth und Zoll daselbst auf 4 Jahre
in Bestand gegen jährliche 1550 Pfund Pfenning . Archiv zu Krems.

Papst Nicolaus V. bestätigt das zu Wien abgeschlossene Concordat mit der deutschen
Nation . v. Müller , Reichstags - Theatr . I . 362. v. Anhang Geh . II . Archiv.

K. Friedrich bevollmächtigt seine Räthe , bey der zu Znaim Statt habenden Zusam¬
menkunft die Zwistigkeiten zwischen österreichischen und mährischen Unter-
thanen gütlich beylegen zu helfen.

_darum !) ain tag auf den nagsten suntag nach saud Ambrosientag schiristkomenden gen
„Znoym gelegt vnd geseezt ist , vnd darczu ettlicli aus baiden laniuln aus den Sachen ze re-
„den vnd zu taidingen , sulleu gescliikclit werden . Daz wir den edeln vnsern lieben getrewn
„Radigcrn von Starhemberg , Vireicben Eytzinger von Eytzing , Jörgen Volkestorlfer vnd Niclaseu
„Drugseczen vnsern reten ganntzen gewalt gegebn haben ” . . . Geh . H.-Archiv.

befiehlt seinen Mauthnern und Amtleuten in Oesterreich , den Klosterleuten in
Berchtesgaden die gewöhnliche Quantität Salz mauthfrey passiren zu lassen.

Geh . H .-Archiv.

Caspar Guetentag bekennt sich zu einer Schuld von 206 Pfund 60 Pfenning als Dar¬
lehen von K. Friedrich , und soll nach 2 Jahren zurückzahlen , Geh . H.-Archiv.
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K . Friedrich verbilligt , als Vormund K. Ladislaus , dem Grafen Johann von Schawn-
berg , den Teich zu Hintperg so lange mitgeniessen zu dürfen , als die Veste
Ilintperg bey ihren llanden bleiben wird.

„ _ als vns der edel vnser lieber getrewr graf Johanns von Scliawnberg , obrister marschallt
„in Steir vnser rat fürbracht wie weilent vnser lieber vetter kunig Albreclit löbleicher gedeckt-
„nuss im der edeln Annen seiner hawsfrawn vnd weilent graf Johannsen von Scliawnberg ir
„baider sun den teich zu Hintperg ir aller dreir lebteg inuczeliaben vnd zeniessen gegeben
„hiet ”. . . Geh. H.-Archiv.

Notariatsinstrument über die Verhandlung der österreichischen Abgeordneten Geb¬
hard von Bulach und Hanns von Bodmann mit der Stadt Rheinfelden , hinsicht¬
lich ihrer Rückkehr in die österreichische Pfandschaft . Geh . II .-Archiv.

K . Friedrich befiehlt dem Herzog Albreclit , seinem Bruder , mit dem Reichs - Ban¬
ner wider den Herzog von Savoyen zu Felde zu ziehen . Item .überschickt demsel¬
ben das Reichs -Banner und Briefe an Herzog Sigmund von Oesterreich und die
Walliser mit dem Befehle an dieselben , ihm (Albreclit ) an die Hand zu gehen.

v . Anhang . Geh . H .-Arcliiv.
erlässt einen Befehl an alle Churfürsten und Reichsstände , der Stadt Freyburg im

Uechtlande wider den Herzog von Savoyen und die von Bern Hülfe zu leisten.
Geh . H .-Archiv.

erlässt einen Aufruf , dem Herzog Albreclit von Oesterreich allen Beystand zu lei¬
sten , wenn er mit dem Reichs - Banner gegen den Herzog von Savoyen und
die von Bern den Freyburgern im Uechtland zu Hülfe ziehen wird.

v. Anhang . Geh . H .-Arcliiv.
befiehlt allen Ansässigen in Laibach , zur Befestigung dieses Ortes mitzuwirken.

Hormayr ’s Archiv . XX . p . 728.
Jörg von Rorbach , Kammermeister des Herzogs Albreclit von Oesterreich , stellt

seinem Herrn einen Revers aus , hinsichtlich des ihm satzweise überlassenen
Schlosses Lanndsee.

„ _ als mir der benant myn gnediger herr das schlos Lannsze von dem edeln herren herrn
„Albreehtcn von Botendorff vmb drytthalb tusend gnldin vngriseb vnd duckaten vful umb dry-
„hundert phund pfennyng wyener darumb dann nu das am nagsten von sinen gnadn verphenndt
„vnd ingeseezt Ist nach lut des briefs darüber ausgangen vergönnet hat zu lösen vnd mitsnmbt
„allen den herliykaiten rechten nuzzen vnd gälten wie dann der benant von Botendorff dasselb
„schlos vnezher also inngehebt hat , vnd sust mit aller ander zugehörung so von alter her durch
„recht vnd gewonheit darczu gehört nichts vszgenomen inzunemen . Daruff hat mir der obge-
„meldt myn gnediger herr von gnaden durch myner getrewen dienste willen die ich sinen gna-
„den vnezher nuczzperlich getan hab vnd auch liinfür tun mag vnd sol zwaytausend guter vng-
„rischer vnd duckaten guidein darczu vnd damitt dasselb schlos wo es yecz gebresthafftig sey
„dester bas zugericht vnd bewart werd zu disem mal zu paw geslagen hundert syben vnd
„fumffezig guldin vnd dryssig pfenning wvenner die obgenant summa alle zusamengelait vnd in
„den obgenanten dryhundert phund pfenning ain guldin für siben Schilling vnd sechs pfenning
„wyener gerayt bringen in ainer summa viertausend nunhundert vnd nunczig guldin vngriseb
„vnd duckaten dry Schilling vnd zwölif wyenner pfenning ". . . Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich schreibt einen Landtag - der österreichischen Stände nach Krems aus,
auf den 10. Juny , um gegen die Raubziige des Pangratz von Galitz und seiner
Helfer Rath zu finden . Kollar ’s Anal . Vindobon . II . 1326.

Veronika Mosshayinerin verzichtet zu Gunsten K. Friedrichs vauf alles Erbe , so ihr
von ihrem Bruder Wilhelm Zeller sei . angefallen ist.

„ _ vmb dieselben mein gerechtikhait mir der allerdurlewchtigist fürst vnd herre her Fri-
„dereich römischer kunig zu allen zeitten merer des reichs herezog zu Oesterreich vnd zu Steir
„etc . mein genediger herre ein genedige entrichttung getan hat , daran mich von seiner genaden
„wol beuüget vnd hinfür benügen sol”. . • Geh. H.-Archiv.

Bischof Anton von Bamberg tritt dem zwischen Mainz , Pfalz , Oesterreich , Bayern,
Brandenburg , Baden und Würtemberg im Jahre 1445 abgeschlossenen Bündnisse
bey . Geh . H.-Archiv.

Wolfgang Friedberger stellt dem K . Friedrich einen Pfandrevers aus , hinsichtlich
der ihm auf 10 Jahre für 500 Pfund Pfenning anvertrauten Pflege der Stadt
Friedberg.
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» —Als mir . . . her Fridreicb . . . für mein dienst sold scliedn verhaissu gelt vnd all an-
«der vcrgangn vordrung auf die stat Fridberg mit allen nuczen reuntu vnd giiltn fümfhundert
»phunt pliennyng der swarczen iniinss zelien iar z« abslegn verscliribn bat ”. . . Geb. U.-Arehlv.

K. 1 riedricli verleiht dein Bischof Johann von Freysingen die Regalien und Reichs¬
lehen seines Stiftes. Meichelbeck II. 2. j). 281N. 346.

bestätigt demselben die Privilegien und Gerechtsame seines Stiftes.
Ebendaselbst. N. 347.

verleiht dem Ritter Hemman Offemburg einige Reichslehen , die schon früher er in
Gemeinschaft mit Hemrnan von Heydegk besessen hatte, nachdem der letztere
seinen Antheil dem Reiche heimgesagt hatte.

„ — mit na men den bof -zu Magten mit aller seiner zugehorde den man nennet Kesslershof
„vnd die holczer vnd den zellenden die darczu gehorn vnd die schupis die man nennet der Bit-
„mannin gut mit aller irer zugehorde , it . segs vernzal dinekel gelts gelegen zu Zenyngen vnd
„den vierdenteil des Zolles zu Rinfelden vif dem Ryn an der avve so vor Zeiten die Brugger von
„den von Kyemberg zu leben hatten vnd nn Clavvs Mely von Rynfelden von in zu leben bat,
„it . zu Meispracb zu Sissach zu Bussz vnd zu Schuphart dryzebeu viernzal gelts mit irer
„zugehorde haben die ' bouptlin zu Rynfelden von den von Kyemberg zu leben gebept vnd nu
„Qtmaa Zou Houpt von Rynfelden von im zu lehen hat ”. . . (Transsumpt .) Geh. H. Archiv.

Die Versammlung zu Basel schreibt an Herzog Sigmund von Oesterreich.
v. Urk. Mat. I. Bd. CXXIX. Geh.II-Archiv.

Adrian van der Ge, gewesener Gesandter des Herzogs Philipp von Burgund zu Wien,
schreibt dem Herzog Albreclit von Oesterreich in Angelegenheiten seiner Ge¬
sandtschaft. Siehe Urk. Mat. I. Bd. CXXX. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich macht zu Gunsten des Klosters Lilienfeld den von demselben erkauften
Zehend in Reuttarn („Sylvae Gföüenses) welcher Lehen war , zu Allodial- Ei¬
genthum. Hanthaler’s Bec. 1. 171. Fasti campilil. II. 2.206.

erlässt eine Verordnung in Betreff des Gäuliandcls in Oesterreich.
„ — wann vns von unsern getrewn liebn n den bürgern vnd Ieuten gemeiniklich zu Wayd*

„lioueu auf der Ybs , zu Asehpach , zu Ambsteten , zu sand Peter in der Aw,zu  Wallsee , zu
„Udmerfeld , zu Steinenkirchu , zu Scheibs vnd zu Purkchstal mit swerer klag fürkomen ist , wie
„syvnd anndervnser stet vnd merkcht von soliebs gewerbs vnd hanndels wegen , so mit fürkeuffen
„in dem gevv daselbsvmb inwendig vnd auswendig menigueltliklich bescheben vnd wider alts her
„körnen seyn , in abnehmen vnd gross scheden körnen vnd vns angerufft vnd dyemnttiklieh ge-
„beten , daz wir sollten gewhanndel vnd gewerb geitediklieh geruchten abzenemen vnd irn scha-
„den darinn ze vnderkomeu . Also haben wir als Vormund vnsers lieben vettern kunig Lasslawes
„vnd lanndesfürst durch aufnemen der egenanten stet vnd merkcht vnd von sundern gnadn
„solichen vngewonndlicben banndel vnd gewkautf abgenomen vnd nemen den auch ab wissennt-
»lich mit dem briet’, mayneu seczn vnd welln daz alle soliclte war damit in dem gevv gehanndeU
„ist worden nu fürbazer zu den obgenanten vnd aundern vnsern steten vnd merkebten gebracht
„vnd da mit kauffen vnd verkauffen damit gebanndelt werde , als von alter ist herkomen . Davon
„gepieteu wir vnserm lieben getrewn Reinprechten von Wallsee , obristn marschalicben in Oester-
„reich vnd obristn drugsezzen in Steyr , vnserm baubtmann ob der Enns vnd Hannsen Neydegker
„von Retina vnserm pfleget- -zu Steyr etc . etc . das si di burger vnd inwoner in den obgenanten
„steten vnd merkebtn bey disen vnsern gnaden vnd altem herkomen genutzlich lassen beleihen
„vnd vestiklich dabey halten vnd besebirmen ”. . . Arclt-iv zu Waidbofen an der Ybbs.

Wilhelm Herr zu Buren bevollmächtigt den Johann von Strailen, bey dem K. Fried¬
rich und dem Kammergerichte wegen seiner Forderungen an Arnold von Eg
mond, der sich Herzog zu Geldern schreibt, zu unterhandeln.

, v. Anhang. Geh. H,-Archiv.
Papst Nicolaus V. sendet dem K. Friedrich die geweihte goldene Rose.

v.Anhang. Geb. H.-Archiv.
K. Friedrich schreibt dem K. Carl VII. von Frankreich als Antwort auf einfen Brief

desselben vom 31. März; er wünscht seine Ansichten über den Kirchenfrieden
genauer zu kennen , ehe er seine Gesandten nach Rom schickt.

D’Achery spicil. III. 775.
Landtag zu Krems der österreichischen Stände aus Auftrag K. Friedrichs.

Cotnmistare K. Friedrichs waren : Die Bischöfe von Chiemsee und Seckau , Herr von Wall¬
see , Erbart von Zelking , Friedlich von Hohenberg , Sigmund von Eberstorf (obrister Kämmerer
und Hubmeister in Oesterreich ) Friedrich von Graben und Leopold Aspaclt . Der Letztere hielt die Er-
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Pressburg

öffnungsrede . Sie sollen rathen helfen , wie den Rauhzügen des Pangratz von Galitz Einhalt zu
thun sey , er habe an die ungrischen Herren bereits geschrieben desshalb »das sy das vnder-
„komen vnd hem Pangretzen darumb schreiben sollten , als sy des der beredung wegen so zwi¬
schen den landen zu Rakerspurg betracht vnd geschehen sein , schuldig weren , aber sy hicten
„noch wenig darczu gcton ». . . Die 3 Stände (Prälaten , Herren , Ritter und Knecht ) meinten,
aus jedem Stande 4 (zusammen 16) sollten um 12 Uhr wieder ins Kloster kommen und beratlp
schlagen „vnd ob sein not tun wurde , so solt man die rate was landleut wern , darczu vordem vnd sew
„sollt fürnemen auch horn lassen .” Die Städte meinten , es wäre am besten , wenn die königlichen
Räthe gleich („was landleut wern ”) zugclassen würden „wann sy doch auch dem laiul ains gu-
„ten schuldig wern ”. . . „aber geuiel den drein parcheien ir ntaynung pascr ” . . . um 12 Uhr
trugen die Städte wieder auf die Beyziehung der königlichen Räthe (die zugleich Landleute wä¬
ren ) an , und die andern willigten ein und es ward an diesem Tage ein Ausschuss von 4 aus
jedem Stande gewählt . Diese 16 kamen am 14. Juny zusammen und entwarfen eine Schrift , die
jedem Stande mitgetheilt wurde , die wurde bis zum 15. früh beratheu , und die königlichen Räthe
nahmen dieselbe mit Dank an . Es wurde auf einen Zug ausser Lands gegen den Pangratz an¬
getragen , und sie erbaten sich die persönliche Gegenwart des Königs dabey , sie wollten sich
auch dazu gut rüsten und den zehnten Mann ihrer Bauerschaft aufbiethen , und das erste Mo-
nath auch die Kosten tragen des Zugs ausser Land , doch erbitten sie sich desshalb einen Re¬
vers . Der König solle die fremden Herrschaften auch auffordern zur Stellung von Reisigen oder
es soll ein Anschlag auf sie gemacht werden und von dem Ertrag Söldner angeworbeu wer¬
den „it. das auch die paurschafft auf dem land gesessen , die dinstpere guter haben , aut dem
„land auch zu dem veld gepraucht werden ”. . . Bis es zum Zug käme , soll der König dem Haupt¬
mann auf der March mehr Mannschaft zusenden , dass er den Räubereyen Widerstand leisten
könne . . • Der König solle sich auch bey andern Freunden um Hülfe umsehen , auch möge er
darauf sehen , dass der Zug nicht gegen den unlängst gemachten Waffenstillstand sey , dass von
Böhmen und Mähren dem Pangratz keine Unterstützung zukomme , den oberösterreichischen
Ständen soll auch das Vorhaben zur Anschliessuug mitgetheilt werden , der Zug soll so bald
als möglich seyn . Zuletzt bitten sie um Herstellung der guten Münze, „auch bitt die lantschaffft
„diemuticlich sein kuniglich gnad welle gnediclicheu darob sein vnd gedenkchen , da'Ss die münss
„im land irn gang hab vnd gehalten werde , als von alter sey herkomen wann das groslich sey
„für sein k. gnad vnd für land vnd lewt , vnd das land grossen schaden nymbt an der frembden
„vnd geringen münss , die yetz im land gect . Kollar ’s Anal . Vindobon . II . 1327—1336.

K. Friedrich erlässt einen Gerichtsbrief in dem Streite der Bürger von Neustadt
und eines Theils des Clerus und Adels von Steyermark über die Weiuausfuhr
aus Oesterreich. Aus einem Codex derk. k. Hofbibi. Chmel’s Mat.I. p. 70.

befiehlt denen von Bern , von allen Feindseligkeiten gegen die von Freyburg im
Uechtlande abzulassen und ihre vermeintlichen Ansprüche im Wege Rechtens
zu verfolgen. Geh. II.-Archiv.

befiehlt dem Herzog Ludwig von Savoyen , von seinen Gewalttätigkeiten gegen die
Stadt Freyburg im Uechtland abzulassen, und sich dem königl . Hofgerichte zu
unterwerfen. v. Anhang. Geh. H.-Archiv,

begehrt von dem Bischof Wilhelm von Sitten, dem Herzog Albreclit von Oesterreich
(unter dem Reichs-Banner) wider Herzog Ludwig von Savoyen und seine Hel¬
fer beyzustehen.

n _n u ist vns vnd dein heiligen römischen reich dein andacht in solhermas gewant , also
„daz wir aller trew vnd gehorsam zu dir vnczweifenliche gute zuuersicht vnd vnser vorfarn am
„reich , vnd wir von dir vnd deinen voruordern des ye vnd ye emphundeu haben , begern vnd
„pitten wir mit allein fleizz , ermanen dich auch , wes wir dich von des reiclis wegen zu ermo-
„nen haben , daz du mit genntzer deiner macht mitsambt den landleuten vnd inwonern zu Walli-
„see , vnsern vnd des reichs lieben getrewn , den wir darumb vnsern brief auch zugeschikt ha-
„ben , dem egenanten vuserm lieben bruder herzog Albrechten vnder des reichs banyer vnd von
„des reichs wegen beholffen seist ”. . . Geh. II- Archiv.

verweiset den Meister Ulrich Riederer für eine Schuldforderung von 436 Gulden 60
Pfenning auf die gewöhnliche Stadtsteuer von Nürnberg. O. 269.

trägt den Bischöfen von Würzburg und Bamberg , dann den Markgrafen Johann
und Albreclit von Brandenburg auf , das Kloster Ebrach im Genüsse seiner Pri¬
vilegien zu erhalten und zu schützen . Falkenstein, Cod. dipl. IV. p. 299.

lässt mit einigen ungarischen Edelleuten einen Friedens-Vergleich abschliessen. (Pan-
gretz von St. Niclas und Michel Orczag und ihre Freunde.)

Die Vermittlung geschah durch den Cardinal -Legateu Johann S. Angeli und den Grafen Ul¬
rich von Cilli . Aller Krieg soll ein Ende haben („es wer dann das gantz kunigreich Ungern wi-
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»der vnsern herren den kunig anfing .») Alle Huldigung (Contributionen ) soll aufliören , die Ge¬
fangenen beyderseits frey gegeben' und die Bürger ihrer Bürgschaft entlassen werden . Die von
Lichtenstein sollen , sanirnt ihren Gütern in Oesterreich und Mähren eingeschlussen seyn im Ver¬
gleich . Die Schanzen ( „Taber ”) an der March sollen ganz abgebrochen werden und sind diesel¬
ben niedergerissen , soll der König innerhalb 14 Tagen 4000 Gulden (halb in Gold , halb in
Münze , 7 Schilling auf 1 Gulden ) in die Hände des Grafen Ulrich von Cilli niederlegen ’ und
„sobald die Schanczn wirklich weg sind , sollen ihnen dieselben 4000 fl. eingehändiget werden.
Der König soll den Schwestern des Ydungspewger ihre Güter lierausgeben . Alle Forderungs¬
briefe sollen beyderseits ausgeliefert werden . Künftige Ereignisse sollten durch den Grafen Ul
rieh von Cilli entschieden und vermittelt werden . Darüber gaben Pangratz von Sand Nicla und
Michel Orczag von Guth besondere Friedensbriefe . Kollar ’s Anal . Yindobon . II . 1351_ 1357.

verzichtet als Vormund K. Ladislaus auf alle Güter der verstorbenen Gebrüder Caspar,
Jörg ' und Balthasar Ydungspewger , auf die er als Landesfürst Anspruch gehabt’
zu Gunsten ihrer Schwestern Agnes und Barbara . Kollar ’s Anal . Vindobon . II . 1357.

bestätigt die Privilegien des Klosters Melk.
Schramb . Chron . Mellic . p. 392 . Hueber , p. 121.

macht dem Tibolt Sebekh , Verweser seines Landgerichtes »das gen Wolfstain ist
»gehandelt worden » bekannt , dass er dem Kloster Melk »daselbs vnd im bur «--
»fried alle liandlung mit mass , ein , gewicht , zol , pfenwerten », auch alle Sachen
»die den tod , geldschuld , grund , wunden u. dgl .» berühren , wie auch den Stock
und Galgen überlassen habe ; drum soll er das Kloster nicht beirren und seine
Leute nicht mehr an die Schrannen »gen Marchartsdorff » vorfordern.

Hueber , p. 120.
bestätigt die Verschreibung , wodurch Graf Eberhard von Lupfen , Landgraf zu Stu-

lingen , seiner Gemalilinn Kunigund von Lupfen undNellenburg ihre Heimsteuer,
Morgengabe und Widerlegung auf die Landgrafschaft Stulingen verwiesen und
versichert hat , derselben Kunigunde , die jetzt Witwe ist.

» — wann als Eberhard selig graf von Lupfen vnd lantgraue zu Stulingen die edeln Kuni-
„gunden grafin von Lupfen vnd von Nellemburg sein gemahel ieczo vvittwe irer haimsfeuer
„morgengab vnd Widerlegung bei seinem lebn , auf die landgrafschafft zu Stulingen , die von
„vns vnd dem reich lehen ist , verweyst vnd versichert vnd doch vnsern willn als eins röniischu
„kunigs vnd lehensherrn von vns nicht erlangt hat , sunder durch Schickung vnsers Schöpfers
„mit dem tod fürkomen ist , so hat vns die vorgenant Kunigund grauin von Lupfen diemüticlich
„gebeten ”. . . q . 277,

Wolfgang Propst und das Capitel des Neustiftes in der Burg zu Wiener - Neustadt
verschreiben sich gegen K. Friedrich , dass sie für die ihnen jährlich zugesicher¬
ten 4 Pfund Pfenninge 4 Knaben zur Begleitung des Venerabile zu den Kran¬
ken bestellen wollen.

„Als . . . her Fridreich . . . auf seiner .gnaden empter hie zu der Newnstat vier pliurnl
„phenning all jar jerlich zu der pharrkirchen zu santVlreich hie in der vorstat gelegen zu rai-
„clien vnd zu gehn geschafft hat . Also daz wir damit bestellen , vnd darob sein sullen daz vier
„knaben vor goczleichnam , so man damit zu den kranken geet in korröken und guglen mit prin-
„nunden kerczen vnd gesangk geen sullen , als man dann in vnserr lieben fravvn pharrkirchen
„daselbs phligt ze tun ”. . . Geb. H,-Archiv.

Pangratz von St . Nicla , gesessen »aufm Branncz » verschreibt sich für sich und den
edeln Michel Orzag von Guth gegen K. Friedrich wegen Auslieferung einiger
Spruchbriefe.

„ — vnd aber den spruchbrief von dem benanten von Cili vnd dem wolgeporn herren graf
„Johannsen von Schaunberg vor Zeiten ausgangen vnd ainen andern brief mir von dem egenan-
„ten allerdurchleuchtigisten fürsten n dem röm . kunig gegeben der innhelt ob ich mit dem
„Hwnyad . . . in seiner genaden lanndt vnd wider sein genad ziehen vvurd , das mir dann solichs
„an der aynung so czu derselben zeit zwischen vnser gemacht ward nit schaden solt .”

Geh H.-Archiv.
K. Friedrich bestätigt den inserirten Vertrag (d. d. feria quarta, que fuit vigilia S.

Udalrici anno 4448) zwischen Francke von Cronenberg dem alten und seiner
Gemahlin Katharina von Ysemburg einerseits , und dem Stadtrath zu Frankfurt
am Main in Betreff des Schlosses Redellieim , das ein Reichslehen ist.

Die Stadt erhält für 1000 Gulden ein Zehntel an dem Schlosse , und gibt jährlich 12 Gulden
als Beysteuer zu den Herhaltungskosten . . . »vnd wann sve sich des vorgenannten slosses
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„vnd fürhofTs geprauchn wolln so han wir für vns vnsere erben vnd nachkomen me gegonnet
„vnd gönnen vne mit disem brieue , des huses das da gelegen ist neben der vordersten porten
„gein Franckfurt zu der rechten band neben dem marstalle vnd den stalle vnden an dem ennde

des marstalles , als der yeczund vnderscheiden ist , vnden gein .demselben hause gelegen , also
” das sy ire kochern in dem hause vnd ire pferde in dem stalle , vnd auch in da» hausse ob in
„des not sein wurde ziehen ire wesen vnd wonunge darynne haben da auss vnd ine waumlern
„vnd sich des als irs eigen hauses geprauchen mogn in massen vorgerürt ane alle gcuerde ». . .
, vnd von des pawes wegen den wir Francke vud Katherina elude vorgenant furter zu tunde fur-
„oenomen han ist nemlich berett das wir oder vnser erben als vorberürt ist eyne gewelbe zu
„einem keller vber erden machn , die muren darczu mit dicke vnd hohe auffüren mögen , nach
„erkentnusse zwayer frommer werchmenner der wir einen vnd burgermaister vnd rate zu
„Franckfort einen darczu gebn , die auf ire eide erkennen sollen , wie das not sey nach gelegen-
„heit eins holczern pawes zwayer gadein hoh darauff zu seczn daz das gewelbe vnd murwerchl.
„denselbn pawe getragen das er bestendlich geseiu mögen vngcuerlieh vnd ausweniidig an dem
„gehuse mögen wir eine zemelich steinen wiudelstege tun machen an zimlicher dickn als die
„egenantn wergklude erkennen sie sich getragen möge vnd auch die rore des einen Thornes gen
„felde zu mogeu wir tun auffüren mit eime gewelbe glich dem gewelbe vnd mureu des kellers
„vnd darauff ein gewelbe vnd beheltnus sliessen vnser briefe vnd kleynat darinne zu behalten
„vnd forter ein hulczen stockwergk mit eyme gebuncze darauf machn glich dem andern gehuse
„vngeuerlichn ”. . . Vom Schlosse aus sollen nie Kaufleute oder Pilger beunruhigt werden u. s. w.

. . vnd wir Johann graue zu Solms Johann vnd Cune gepruderte grauen zu Solms seine sou
’’ 'reden vnd gelubn auch in guten truen vnd in rechter warhait für vns vnsere erben vnd
,nachkomen ob es Sache wurde , das daz obgenant siosz Redelnhaim nach tode Franckeit von
„Cronenberg des alten vnsers lieben swehers vnd altvaters an vns Johan vnd Cunen obgenant
„körnen wurde , das wir vnsere erbn vnd nachkomen alsdann solichn obgeschribn entscheide

vnd disen brief in allen seinen puncktn vud stuckn stete veste vnd vnuerprichenlich halden
„ » 0 . 278.„wellen ”. . •

Papst Nicolaus V. gibt demK.Friedrich für seine Lebenszeit das Patronatsreclit über
die eigentlich dem Patriachat von Aquileja zustehenden Pfarreien Mangsburg,
Stain , Trefen, Krainburg und St. Martin, v. Anhang, k. k. Hofkammer- Archiv.

K. Friedrich gibt den böhmischen Abgeordneten, welche zu der vom Cardinal Le¬
gaten Johann (St. Angeli) veranlassten Zusammenkunft wegen Beruhigung des
Reiches am 1. Sept. zu Wien sich einfinden wollen , einen Geleitsbrief bis zum
St. Gallustag (16. October) gültig . v- Anhang. O. 276.

bestätigt die inserirte Verschreibung, Dat. München, Samstag nach St. Margareth
1448, wodurch Herzog Albrecht von Bayern, Graf zu Vohburg seiner Gemahlin
Anna, geb. Herzogin von Braunschweig für ihr Heirathgut und ihre Morgen¬
gabe etliche Schlösser und Städte verschrieben hat. (AusdeminserirtenBriefe ) :

„ _ wanu wir aygentlich versteen vnd wissen , das sy mit der gult vnd geslossen die wir ir
„by vnsers liebn herrn vnd vater seligen leben ,verschriben habn als auf der grafschafft , auch
„den steten , merckten , geslossen vnd lanndgericliten Vohburg , Pfaffenhouen , Geisenuel , Hohen-
„wart , Mainberg , Pferingen vnd Sigenburg mit allm vnd ir ycds zugehörungen als das die brief
„vmb solich widerleg vnd auch die morgeugabe vorberürt aigenlich vnd clerlich ynnhalten nicht
„versorgt noch des ainer fürstin zu irern stannde genug ist wiewol wir auch vnsrer herczenlieben
»gemahel bei vnsers vatter selign lebentig , gern wol vnd hass versorgt hetlen , do betten wir
„dannoch nit gewalt vnd mäht solichs zu tun wanu wir des lands dannoch nit ayniger herre
„warn seitdenmaln vnd wir nu durch Schickung des almechtigen gots , souil Ianndleutt vnd
„gut rechtlich vnd erblichn erlangt vnd gewonnen haben , dauon wir das wol tun mugu so wol¬
len wir das nach dem pesten vnd trewisten tun , wann vnser herczenliebe gemahel das umb
„vns wol beschuldet hat , vud noch teglichn tutt , mit aller lieb trewe vnd fruntschafft darynn
„wir sy teglichn mit trewem herczn vnd maynung finden , hierauf ausz wolbedachtem mute vnd
„guter vorbetrachtung , so zaigen schribn vnd vermachen wir vnsrer lieben gemaheln obgenant
„ in  der pesten form mass vnd rechtn , als das nach babstlichn , kaiserlichn vnd vnsern lanndts-
„rechtn in obern Bayrn krafft vnd mäht haben sol sechczigtausent guter reinischer gülden die
„im lannd zu Bayern werung sind , für ir heyrathgut widerleg vnd morgengab auf der stat , vest
„vnd lanndgericht Lanntsperg mit irn zugehörn als zoll vngelt glaitt , gericht castengult vnd an-
„der gult nichts ausgenomen gross noch klein drewtausend gülden rinisch jerlicher gulte darczu

auf der grafschafft geslosse mergkle vnd lanudtgericht Dachaw mit seiner zugehorde an zölln
„vngelten castengultn glaiten vnd allen andern gulten klein vnd grosz tausent reinisch gülden
„jerlicher gulte die vnser liebe gemahel nach vnserm abgeen von diser weit jerhchen habn vnd
„nyessen auch ir wesen in den obgenanten geslossen haben sol fridlichen vnd rulichen die mit
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»pflegern richtern vntl allen anibtleuten bcseczen vnd cntseczen , die guter die darczu gehorn
„stifften vnd entstifften ” . - . 0 . 272.

Die Stadt Bern entschuldigt sich gegen Herzog Albrecht von Oesterreich über das
Gerücht, als hätte sie ihn wollen ermorden lassen.

v. Schweiz. Gescliiclitsf. VIII. 122. Geh. H.-Archiv.
Bischof Johann von Freysingen stellt dem K. Friedrich einen Revers aus, in Betreff

der in Oesterreich gelegenen Stiftsgüter Item in Betreff der in Steyermark und
Krain. v. Urkunden!). Mat. I. Bd. CXXXI. Geh. H.-Archiv.

Papst NicolausV. gestattet dem Ulrich Riedrer, Canonicus von Augsburg, zwey Rene-
ficien , welche sonst unvereinbar wären, besitzen zu dürfen.

„ _ Licterarum scientia vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum
„merita , super quibus apud nos fide digno commcndaris testjmonio nos inducunt , u £ te aposto-
„licis favoribus et gratiis prosequamur . Hinc est quod nos volentes te qui ut accepimus cum
„rigore examinis in legibus licentiatus fuisti et carissimi in Christo lilii nostri Friderici Roma-
„uorum regis illustris cousiliarius existis premissoruin meritorum tuorum intuitu favoribus pro-
„sequi gratie specialis motu proprio non ad tuam vel altcrius pro te nobis super hoc oblate pe-
„titiouis instantiam sed de liostra mera liberalitate tecum ut quecunque duo beueficia ecciesia-
„stica curata seu alias invicem iucompatibilia . . . recipere . . . valeas ” . . . ( gratis de mau-
„dato D. ii. Pape .”) Geh . H. -Archiv.

Verbindung zwischen K. Carl von Frankreich, K. Jacob von Schottland und Herzog
Sigmund von Oesterreich.

Dazu gehörige Actenstücke v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXXII. v. Heergott
(Mon. D. Austr.) Tom. III. P. I. p. 28. Geh. H.-Archiv.

Herzog Sigmund von Oesterreich vermählt sich mit Eleonoi'a, Tochter des Königs
Jacob von Schottland. Heergott (Mon. dom. Austr.) T. III. P. 1. p. 30.

K. Friedrich verleiht der Stadt Aw ein Wappen und 2 Jahrmärkte am St. Gallus
und St. Veitstagc , jeden von 8 Tagen. O. 277.

nimmt den Bischof Johann von Freysingen und sein Stift sammt den Leuten und
Gütern desselben in Schutz und Schirm. Meichelbeck II. 2. p. 283.

verleiht dem Hanns von Wallnrode das Gut Buchegg , das sein Vetter , Albrecht von
Wallnrod, viele Jahre zu Lehen bisher nicht empfangen und ohne königl. Willen
Andern verkauft hat. O. 256.

verbiethet dem Bischof Leonhard von Passau , ausserhalb des Landes (Oesterreich)
über das im österreichischen Gebiethe gelegene Schloss Pührnstein Gericht
zu halten. , s. Chinel’s Material. I. 59. Abschrift im Archiv zu Riedeck.

erlässt einen Steckbrief wegen eines entronnenen Chorherrn zu Oberndorf.
„ _ viis hat aiigelangt , wie dem eibern vnserm lieben andeebtigen n dem brobst zu Obern-

„dorf aiuer seiner korherrn aus demselbn seinem gotzhaws entrunnen vnd im vnd dem beuantcu
„seinem gotzhaws ettweuil guts emphrömdt hab . Emphelhii wir ew vnd wellen ernstleicii wo der
„benant brobst oder sein diener , weiser des briefs denselben korherrn eraiscliieten vnd ew auf
„in oder annder korherrn , die aus seinem gotzhaws hiufür also fluchtig wurden , antzaigeu
„werden , daz ir die von vnsern wegen zu hannden nemet vnd die dann verrer dem egenautn
„brobst oder seinen anweiten zu seinen handeu antwurtet ”. . . Geh . H.-Archiv.

Propst und Capitel zu Wiener Neustadt (in der Burg) übei’geben dem K. Friedrich
2 Mühlen an der Fisclia , wogegen ihnen derselbe 38 Pfund Pfenning e in s t-
weilen  auf der Mauth zu Aussee anweiset.

„ _ Als vns vnser allergnedigister herr kunig Fridreich etc . zwo mul an der vischa aino
„genant der Swertzer mul vnd die ander weilent Heinrich Rinntschad gehabt hat gegeben hete als
„die in seiner guadu siifFtbrief vns gegebn begriffn sein dieselbn mul aber au gepew abnemen,
„dadurch wir vnsern jerlichn zynns davon nicht gehaben noch bekomeu maclitu , vnd deregenant
„vnser gnedigistcr herr solhn abganng vliserr gült gncüiklich bedacht , die obgenanten zwo mul
„widerutnb zu seiun hannden genomen vnd vns daentgegen zu Widerlegung der nucz so wir auf
„denselben muln gehabt haben ausz seiner gnaden inautt zu Aussee acht vnd dreissig phuud
„phenning jerlicher gult geben vnd verschriben hat vns die daseibs ze gehn vnd ze raichtt
„alslaung vncz daz sein gnad sein erben oder uachkomen vns an mindern enndn sovil jerlicher
„nutz vnd gült ausezaigu vnd geben , als das der brief so wir von seinen gnaden darumb haben
„aigeutlich ausweist ” . . Geh . H.-Archiv.

K. Friedrich schreibt dem Jörg von Wenudingen und widerruft einen früheren Be¬
fehl in (leasen Streitsache gegen den von Metsch.
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Nr«. 1448.

2486

2487

2488

2489

2490

Sept . 23.

-24.

-26.

-28.

-29.

2491

2492
2493

2494
2495

2496

2497

2498

2499

29.

29.
30.

(s . d.)
October 2.

4.

- 4.

- 10.

- 10.

Wien.

Neustadt.

„ — lieber getrewr , vns ist wol inndennhch daz wir nechst durch vnsers lieben ohems mark-
„graf Albrecbts , auch deiner anligunden vnd embsigen bete willn vnserm liebn vettern herczeg
„Sigmunden ernstlichen geschriben vnd gepoten haben , in den Sachen' „den von Metsch antret-
„fenndt , als dann derselb vnser brief iunhelt , also hat dcrselb vnser vettcr zu vns gesanndt vnd
„vns vnterweiset , wie solh vnser gebot sev ganncz wider vnsers haus von Oesterreich gnad frei-
„heit vnd herkomen . vnd daz im das nicht nüiglieh zu tun sey, nachdem vnd du gen demselben
„von Metsch vor im nn recht angcfenngt habest vnd hat vns gebeten in bey vnsers hawss gna-
„den vnd freihaitn zu beleihen lassen vnd zu hannthaben , wann er willig sey dir gen den von
„Metsch , als dem seinen solh recht uolgen zu lassen , darauf ist vnser meynung vnd ernstlich
„geschefft daz du dich an solliem vnsers vettern erbieten benügen lassest , vnd in vnd den von
„Metsch darüber nicht verrer bechumberst , das ist vnser ernster Wille’' . . . Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Johann Landgrafen zu Leuchtenberg , Grafen zu Hals und seinem Vet¬
ter Leupold Landgrafen zu Leuchtenberg ihre Lehen und bestätigt ihre Pri¬
vilegien . O. 271.

beruft dip österreichischen Landstände zu einem Landtag am Montag nach Allerhei¬
ligen (4. November ) nach Krems , um zu beratschlagen , wie den fremden Ein¬
fällen zu begegnen sey . Kollar ’s Anal . Vindobon . II . 1336.

bestellt den Pfalzgrafen Otto bey Rhein zum Schiedsrichter zwischen dem Bischof
Friedrich von Regensburg und dem Rath und einigen Bürgern daselbst hin¬
sichtlich des Zolls und anderer Streitigkeiten ; vergleichen sie sich , so ist es
gut , wo nicht , so sollen sie am nächsten St . Jörgentage vor ihm und seinem
königl . Kammergericht erscheinen . Ried . Cod . Ratisbon . II . 1022.

citirt die Stadt Rheinfelden und gibt ihren Botlien sicheres Geleit.
v. Anhang . Geh . H .-Archiv.

gibt anstatt des Königs Ladislaus P . von Böhmen zu der Lösung , vermög welcher
Churfürst Friedrich von Sachsen das vom K. Sigmund dem Hanns von Polentz
sei . verpfändete Land Lausitz von den Söhnen des gedachten Hanns („Nikel von
»Polentz verweser des landes zu Lausicz vnd Jacoben vnd Jacoben 51) mit Bewil¬
ligung der Königinn Elisabeth , als Erbinn zuBöheim , an sich gelöset hat , seine
Einwilligung . O.  271.

n _bisz wir oder vnser lieber vctier hunig Lassla oder vnser erbn das widervmb von im
„oder seinen erbn losen vmb souil gelts als kaiser Sigmunds brief Hansen von Polencz gegebn
„ynnhalten ”. . . 271.

verleiht dem Cristann Pfinzing den Ilof zu Nuschelsperg mit samnit den Holzmar¬
ken , Wiesmatten und anderin Zugehör , welchen ihm Anna , Witwe des Sig¬
mund Pfinzing , seine Muhme , verkauft hatte . O. 275.

nimmt den edlen Anton von Bezuzio zu seinem Kämmerer auf . O . 275.
verleiht dem Conrad Krell von Nürnberg ein Gütlein zu Gennenloen bey Swabach

gelegen . O. 275.
gibt dem Magister Johann Vaneltier einen Doctoratsbrief . O. 278.
bevollmächtigt den Sigmund von Eberstorff , obristen Kämmerer und Hubmeister in

Oesterreich , vom Bischof (Augustin ) und Capitel zu Raab eine Schuldforderung
von 1000 Ducaten zu erheben und eine Quittung darüber auszustellen.

Geh . H .-Archiv.

erlässt eine peremtorische Citation ( auf den 45. Tag ) an die Stadt Rheinfelden,
weil sie das dortige Schloss nicht an Herzog Albrccht von Oesterreich 1 über¬
geben hat . Geh . H .-Archiv.

gibt dem Grafen Frankin Rusche , Herrn von Locarin einen Consiliariatsbrief.
O . 275.

bestätigt 2 inserirte Privilegienbriefe K. Friedrichs I . (V. Idus Julii 1156 iuxta Vero-
nara ) und K . Friedrichs II . (Kal . Nov . 1221.) für die Gemeinde Scovolo , und er¬
klärt , dass diese Privilegien beyden aus dieser alten Gemeinde gebildeten jetzi¬
gen Gemeinden San Felice und Portexio bestätigt seyn sollen.

v . Anhang . O. 281.
bestätigt dem Folo (de Lamura de Pinignaco ) und seinen Enkeln Johannes und Bal-

dus , den Adel und die Exemtionen , welche K . Friedrich II . ihren Vorfahren er-
theilt hatte . v . Anhang . O . 282.



K. Friedrich IY . 14. October_ 4. November 1448. 355
Nro.

2500

2501

2502

1448.
Octob. 14.

18.

18.

2508

2504

2505

2506

zur Wein-
lesezeii.

4.

Wien.

Novemb. 1. 1 Rom.

Neustadt.

Krems.

bestätigt die Privilegien des Klosters Tegernsee.
„ — Darauf so widerruffen wir mit disem vnserm königl . brieue von röm . kunigl . rnackt volkoine« .

„heit vnd schaffen gännczlichen ab all erbvogtien vnd ambtrechte die ettlich ritter vnd knechte vnd auu.
„der vnredliclien vnd vnrecliter newigkait auf das gotsliaus oder seine guetere gezogen vnd die von
„dem gotsliaus nicht brieue vnd insigel darumb liabent , also daz nu das gotsbaus ainen iglichenivogte
„vber seine gueter wo es des bedarf nach seinem nutz vnd geuallen wen es wil erwellrn mag, vnd daz
»es auch von den fürsten vnd anndern mit iren Jägern valkchnern bunten noch mit kaincr vn-
„pillichen vordrung sol betrübt bekomert oder beswärt werden vnd wellen vnd gebieten auch von
„röm . königlicher macht n allen fürsten gaistlichen vnd weltlichen grauen herreu rittern vnd
»knechten daz sy dem egenannten gotsliaus all sein güllt vnd zins sy sain au getraid wein oder
„anndern durch ire laund vnd gepietc zollfrey lassen geeu au alle irrung vud hindernusz in vnu-
„serm vnd des heiligen reichs scherme frid gelaitt vnd sicherhait , vnd das nyemant lassen ver-
„bicten niderlegen oder nemen weder auf wazzer noch auf lannde weder mit recht noch an
„recht , als daz daun die brief , die das obgeuant gotsliaus darumb hat , auch clärlicher aus-
„weisent ”, . • v. Monum. ßoica VI. 303. O. 271.

erlaubt dem Churfürsten Ludwig, Pfalzgrafen bey Rhein und seinen Erben (Chur-
fiirsten) Schlösser , Städte , Märkte, Dörfer, Leute und Güter, die von röm.
Kaisern und Königen versetzt sind, zu lösen und dieselben pfandweise inne
zu haben. O. 275.

erlässt einen Befehl an des Reichs - Hofrichter und Urtlieilsprecher zu Rotweil, dass
sie über des Churfürsten Ludwig, Pfalzgrafen bey Rhein , Unterthanen, Edle
oder Unedle kein Urtheil sprechen, noch eine Acht verkünden sollen.

„ _ vns hat der hochgeborn Ludwig pfalczgraue by Reine des heiligen römischen reich»
„ercztruchsess vnd herezog in Beim , vnser lieber oheim vnd kurfürste fürbringen lassen , wie
»das seine vntertane lelienmanue diener bürgere vnd gebüre au dasselb hoffgericht fürgelieischu
„angeclagt vnd in acht offt vnd dicke getan werden , das nit sin solle , nachdem er als ein kur-
„fürste des heiligen richs von römischen keisern vnd kunigeu vnd dem heilign reich gefriet ist,
„das seine vndertane lehenmannen diener burger vnd gebure an kein auswendig gerieht ausser
„seinen lannden fürgeheischen werden sollen , vnd ob an dheinem auswenndigu gerieht orteil
„über die sein gesprochen wurden , das die vnkrefftig vnd vnmechtig sein sollen , ob aber yemaud
„recht versagt wurde gein seinen vntertanen , als vorgeschriben steet , der oder die mochten recht
„suclin an dem richter der an alle mitteil in vnserm kuniglicheu hoff zu recht siezet dieselben
„vnd ander vnsers oheims herezog Ludwigs fribait wir aueli als ein römischer kunig bestetiget
„vnd ernewrt haben , wie dann die gülden bulle kaiser Karls löblicher gedechtnuss des virdeu
„soliche egemelte frihaitt clerlichn inneheldet herumb so heissen vnd gebieten euch vesticlich
„vnd ernstlich mit disem vnserm brieue , das ir über des egenanten herezog Ludwigs vntertane
„edel odervnedel leben manne oder diener wider sein frihait kein vrtail geen lassen oder sprechu
„noch acht oder aberacht verkünden sollent in dhein wise , dann ob ir über des egenanten herczo"
„Ludwigs vndertane acht oder aberacht hinfür verkünden wurdent des ir nit tun sollent das sol vu-
„crefftig vnd vnmechtig vnd vor nichts sein vnd des obgenanten vnsers oheims herezog Ludwigs
„vndertane keinen schaden bringen ”. . . O. 275.

verordnet, um den Stadtbau von Wiener Neustadt zu fördern, dass ein Aufschlag- auf
den eingeführten Maisch und Most gemacht werde, nämlich von 1 Fuder Laid
ungarischen Maisches 3 Schilling Pfenninge und vom deutschen 80 Pfenninge ;
vom Most, vom ungarischen 3 Schilling 10 Pfenning , vom deutschen 3 Schil¬
ling ; von dem Moste der zum Verkauf nach Hof geführet wird, von einem
Fuder ungarischen 5 Schilling, und von einem Fuder deutschen Weins 4 Schilling.

Böheim , I. 119.
Papst Nicolaus V. bestätigt die Rechte des Erzbischofs von Salzburg bey Besetzung

der Bisthümev Chiemsee, Seckau und Lavant, und erklärt , dass das mit der
deutschen Nation abgeschlossene Concordatdiesem Rechte keinen Eintrag thun
soll. Lünig , deutsches Reichs - Archiv XVI. p. 1015.

K. Friedrich spricht wider die Truchsesse von Waldburg das Urtheil aus, dass sie
die Landvogtey von Schwaben dem Herzog Albrecht von Oesterreich zu lösen
geben sollen. Lünig C. G. D. II. 890.

lässt zu Krems einen Landtag von den österreichischen Ständen halten.
Erst am 7. ward der Landtag eröffnet , weil die Landleute zu erscheinen zögerten . Königli¬

che Conimissare und lläthe waren der Bisehot Silvester von Chiemsee , Graf Ulrich von Cilli,
Graf Johann von Schaunberg , Hanns von Neitperg , Sigmuüd von Eberstorff , obrister Kämtnc-
„rer und Ilubiueistcr in Oesterreich ; Leopold Aschpach . Hanns von Neitperg referirte über des
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Nr«. 1448.

2507

2508
2509

Novemb. 8.

■ 9.
■12 .

Neustadt.

Königs Begehren . Man soll sich berathen , wie den fremden Einfällen zu begegnen sey . Er , der
König „welle sich auch angreiffeu vnd von leib vnd gut darczu tun ”. . . Es wurden aus jedem
Stande 6 Ansschussglieder gewählt , die Nachmittags im Pfarrhof sich berathen sollen und am
8. soll die Landschaft ihre Vorschläge in Ueberlegung nehmen . In der Sitzung der Ausschüsse
wurden von den königlichen Rathen verschiedene andere Dinge vorgetragen und verschiedene
Schreiben (von Sachsen , Böhmen , Ungern ) vorgelesen , so dass erst Nachmittags der eigent¬
liche Gegenstand in Berathung gezogen wurde . Der Adel schlug vor , in jedem Viertel einen
Hauptmann zu bestellen , und der König soll einen Christen Hauptmann setzen , der sein Rath
seyn soll , die Leute sollen nach Nothdurft von diesen Hauptleuten aufgebothen werden „vnd
„ain yeder liilff darczu tun , wer es im land vnd in nehend , so solt ainer dester mer tun , wer es
„verrer oder aus dem land desto mynuer vnd was ain virtail zu swerwurd , so selten die andern
„auch darczu lielffen”. . . Am 9. November eröffneten die Städte ihren Vorschlag . Es sollen die
Räubereyen im Lande selbst zuerst eingestellt werden , es soll im Lande verkündigt werden
„das niemand chainen ledigen knecht zu ross noch zu fussen weder auf vesten passeken in ste-
„ten merkten dörffern müllen hoffen vnd andern wonungen nicht halden solt ” bey Strafe . Auch
sollten alle Fehden im Lande und Einfälle in das Ausland bey Strafe der Güter - Confiscation
verbothen werden . Die Aufstellung von 4 Hauptleuten habe nichts geholfen . Der König solt nach
Böhmen ynd Mähren Schreiben senden , dass von den Ständen und ihm eine solche gemeinschaft¬
liche Vorkehrung wider die Einfälle von daher getroffen sey , damit doch die Ehre verwahrt sey,
wenn es auch nicht dieselben verhindere . Es wurde nun an diesem Tage und am 10. noch ver¬
schieden hin und her berathen . Die Städte nahmen an einem Artikel des königlichen Vorschlags
besondern Anstoss . „Item das sich vnser gnedigister herr der kunig mit seinn frewnten fürsten

‘„landen und allen den dauon er sich hilff versiecht , bestelle vnd teg mit in setz damit er solher
„hilff vnd beystand von in versichert wurde ”. . . Am Ende kam die ganze Landschaft vor die
königlichen Räthe and jeder Stand gab seine Erklärung . Ueber die 4 ersten Artikel des königli-
cheuVorschlags waren alle 4 Stände einig , ihrerseits machte die Landschaft auch einige Vor¬
schläge , die aus den Verhandlungen der einzelnen Stände zusammengetragen waren , das ganze
lief auf Bestellung von 4 Hauptleuten und 1 obersten Hauptmann hinaus . Der König möge nach
Mähren schreiben , dass de; von Pernstain seine Forderungen an den von Wallsee auf dem Wege
Rechtens suche , der König möge sich um fremde Hülfe umsehen , und hinsichtlich der verschie¬
denen Sehreiben soll er auch Veranstaltung treffen „durch seiner gnaden rate , die seiner gna-
„den sacken vnd notdurfft pas wissen , dann wir , doch das sy (in Böhmen , Mähren , Schlesien)
"an trost nicht beleihen .” Die Klagen gegen den Orberger möge der König untersuchen , in Be¬
treff der Angriffe des „Höltzlein ” nach Mähren schreiben an die Landschaft , auch allen im Lande
verbiethen , ihm zu helfen , doch soll ihm Recht angeboten werden . Dem Herzog Heinrich von
Bayern soll der König wissen lassen , dass sich Herr Ulrich Eyzinger von Eyzing statt seines
Bruders Recht ihm zu geben erbiethe . . . Zuletzt trugen auch die Städte den königlichen Rathen
mehrere Beschwerde -Puncte vor : Einfuhr von fremden Weinen (ungarischen , mährischen u. s. w.)
„wan wir gemainklich in den steten nicht ander narung haben , den von dem weinwachs .” Die
Vogtknechte sollen abgeschafft werden , welche der oberösterreichische und ein Theil des unter-
österreichischen Adels hat („vnd doch nicht hewslich gesessen sein , vnd so die Spruch zu viis
„vermainent zu haben , so wellent sy nicht recht von vns nemen, vnd vogtten sich an ain herren
„vnd so in dersclb irr Sachen wider vns nicht geheissen mag, so vogt er sich an ainn andern,
„dadurch wir sunder vast beswert werden , den ain yeder , er sey edl oder vnedl , der sprach zu
„vns hab das der rechtt von vns nem an pilliclien steten vnd als von alter ist herkomen vnd
„das solh vogtknecht abgeschafft werden ”) . Ihre Privilegien sollen erhalten werden , dass sie
nähmlich bloss in ihren Städten besteuert werden dürfen , da der Adel und die Prälaten ihnen
von ihren Lehengütern unter dem Titel Vogtey besondere Steuern abfordern . Der Aufschlag aut
ihre Weine (6 Schilling Pfenning von jedem Fuder , das ausgeführt wird ) solle aufgehoben wer¬
den „wann wir darumb vnsern wein vil dester leichter geben müssen ». . . Die unbillige Mauth
zu Agtstein soll gleichfalls abgeschafft werden . (Die Laudtags -Acten sind sehr unvollständig ) .

Kollar ’s Anal . Vindob. II . 1337—1351.

verleiht dem Ulrich Grafen zu Oetting 2 Höfe und 2 Sölden gelegen zu Berckingen,
die Jörg Gusregen als Eigen innc hatte , da sie doch Reichslehen sind.

j(  Bekennen . . . daz vns der edel Vlrich graue zu Oetting hat zu erkennen gebn , wie
„Jörg Gusregen zwen hof vnd zwo seiden gelegn zu Berckingen für aygen innliat vnd doch
„von vns vnd dem rieh lehen vnd von vns vnd dem rieh uit erkannt noch empfangen vnih darum !)
„vns vermant vnd verfallen sein ”. . .

bestätigt die Privilegien des Klosters St. Ulrich und Afra in Augsburg. Kulpis,p . 165.
schreibt dem Herzog Wlodko von Teschen , Herrn zu Grossglogau , er möge mit

denBresslauern (auf die der HerzogVegen Hinrichtung des Assenheinicrs zürnte)
sich ausgleichen , oder seinem Unwillen Einhalt tliun, bis zu K. Ladislaus Tagen
oder sonst auf eine geraume 'Zeit. Gesell, von Breslau (1781) II. 469.
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Nro.

2510

1448

Novemb.23

2511

2512

2513
2514

2515

Decemb 6.

- 6 .

(s . d. )

- 11 .

Neustadt.

2516

2517

2518

2519

13.

13.

13.

15.

bestätigt dem Hestavolus de Vicecomitibus, Mailänder- Bürger, ein inserirtes Privile¬
gium K. Conrads II. (s. d.)

„In nomine dei et indivitlne trinitatis Conradus dei gratia Romano rum rex secundus . Aue-
„toritas regie dignitatis nos admouet , eos gratis be ’neficiis retincrc et letificare . quos in pace et
„belio coguoscimus stabiliter in nostra fidelitate permanere . Eapropter Omnibus Christi nostris-
„que iidelibus tarn futuris quam presenlibus notum csscvolumus , qualiter uos iideli uostro Oltoni
„tilio Vidonis viceeomitis mediolanensis cujus avus pro fidelitate regni a Romanis fuit inteifec-
„tus , ciirtem Massini cum Omnibus ejus pertinentiis ubicumque sita sunt tarn in mediolanensi
„archiepiscopatu quam in novariensi episcopatu vel alibi scilicet fodro terris cultis et incultis,
„pratis pascuis silvis , venationibus , piscationibus aquis aquarumue decursibus molendinis distric-

„tis albregariis honoribus c ndictionibus exitibus et redditibus per haue preceptalem paginam
„in beneficium dedinius et insuper forum de Etbuziago et Bexnate presenti auctoritate eidem Ot-
„toni suisque heredibus confirmamus et corroboramus , decerminus ergo nt nullus successorum
„nostrorum regum seu imperatorum , dux , marchio comes vel vitecomes aut alia quelibet perso-
„na magna seu parva buius precepti nostri paginam infringat , sed prefatus Otto beneficia sibi
„coneessa omni deinceps tempore libera possessione obtiucat . Si quis vero quotl absit hoc no-
„strum preceptum violare temptaverit , milie Iibras auri componat quarum partem dimidiam ca-
„mere nostre , reliqua vero predicto Ottoni suisque heredibus persolvanf . Äd confirmaudum vero

„nostram concessionem presentem cartam inde scribi et sigilli nostri impressione insigniri jus-
„simus manuque propria ut infra videtur corroboravimus , et ut plenius exponamus quiequid
„pertinet ad curtem Massini in Longobardie partibus nos predicto Ottoni confirmamus . Sigillum
„domini Conradi Romanot um regis secundi .” q  oj2

verleiht der Stadt Wiener-Neustadt das Niederlagsrecht von allen Waaren, die aus
Italien , Hungarn, Pohlen , Böhmen , Mähren und Deutshland durch-geführt wer¬
den ; ausgenommen sind die Wiener Bürgern angehörige Waaren.

Böheim’s Chrom v. Neust . I. 118. v. Urk. Mat. I. Bd. CXXXIII.
erlaubt dem Filgrin von Hodorff, auf seinem Hof zu Morien eine Mühle zu hauen.

, O. 276.
erlaubt denen von »Kirczing» am Mayn eine Mühle zu hauen. O. 277.
erlaubt dein Martin von Eyb , an dem Teich zu Vestnberg eine Mühle zu hauen.

O. 377.
Thomas Gileys schwört dem K. Friedrich, allen seinen Landen und Leuten, wie auch

der Stadt Oedenburg Urfehde hinsichtlich seiner überstandenen Gefangenschaft.
» — von der vennkchnuss wegen darin mich der edel Vlreich Grafenegker geuonicii vnd zu

„des allerdurcbleuchtigisten fürsten vnd lierrn kunig Fridreichs etc . baundeu geanttwurtt bat,
„derselben vennkclinuss mich aber der yeczgenant mein geuedigister herr durch meiner brüder
„vettern vnd minder meiner lierrn vnd frewndt vleissigeu pet willen geuediclicli begehen vnd
»ledig gelassen hat 1' . . . Geh . H .-Archiv.

Iv. Friedrich verleiht dem Hanns von Rechperg und den Gebrüdern Jörg , Wolf-
gang -und Christoph Ungnad in Gemeinschaft das Dorf Salmading, das dem
Reiche heiingefallen ist , weil der Inhaber desselben , Johann Graf von Werden-
herg , Herr zum Heiiigenberg es in rechter Zeit nicht zu Lehen empfangen hat.

O. 280.
gibt dem Heinrich von Randeck und seinen 3 Brüdern die Freylieit ., dass sic nur vor

den König oder seinen Commissär, ihre Leute aber nur vor das Gericht , darin
der Angesprochene sesshaft ist , geladen werden sollen , auch dass sic in ihren
Schlössern , Dörfern und Gütern Ächter und Aberächter beherbergen mögen. Pön
10 Mark Goldes. O. 280.

schlägt für sicli und K. Ladislaus P. dem Prokop von Rahenstein , seinem Rathe und
dessen Bruder, vermög Rechnung schuldig gebliebene 75 Gulden ungarisch zu
der auf die Judenschaft zu Budweis ihm verschriebenen Summe. O. 2SJ.

bestätigt dem Frauenkloster zu Traunkirchen die jährlichen 50 Pfund Pfennige , die
es seit früherer Zeit aus dem Salzamte zw Gmunden bezogen hatte.

(Barbara abbtessin ) hat vns zu erkhetinen geben , wie vor Zeiten ir vorforder abbtessin
„daselbs zu Thraunkhirehen von dem statgeriebt zu Gmündten von zoll vnd von zwickhen sollicb

„thail vnd gerechtigkeit gehabt haben , darfür in darnach jährlich fünfzig pfund plienning aus vn-
„sern ambten daselbs zu handten lange zeit gereicht vnd gegeben vnd allererst irer negsten
„vorforderin . . . vnd nu ir etliche jar abgebrochen vnd entzogen sein worden , vnd wiewohl
„die hauptbrief so ir gottsliauss umb sollich vorgeinelt gerechtigkeit vnd nuz gehabt hat in ei-
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Nro. 1448.

2q20 Decemb. 15.

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529
2530

2531 I

-18.

18.

21.

21.

•30.

•30.

(s. ,1.)

Neustadt.

(s . I. )

Trawnkirchen.

Neustadt.

Rom.

Cistercii.

(s. 1.)

„ner prunst desselben gottshaus vorlängst entwicht vnd verloren wären , so sein doch .von' meui-
„geru vimsern vordem fürsten ze Oesterreich löblichen gedechtnuss noch brieflich Kundschaft
»vorhanden , die lautter dies ausweisen ”. . . Kirchl . Topogr . (herausg . v. Stelzhammer ) XIV. 260.

bestätigt demselben Kloster Traunkirchen das Herkommen, dass es die Pfarrkirche
zu Traunkirchen und ihre Filialen im Erledigungsfalle besetzen dürfe, obschon
die Vogtey den Landfürsten von Oesterreich zustehe. Kirchl. Top ogr. XIV. 26t.

verleiht dein Churfürsten Friedrich, Herzog zu Sachsen , das vom Grafen Gün
ther von Schwarzburg erkaufte Schloss Schwartzenburg mit allem Zugehör,
namentlich der Vogtey des Klosters »Bawelczelle .» O. 287.

gibt , für sich und Ii. Ladislaus, der Stadt Linz das Ungelt und Gericht daselbst auf
2 Jahre für jährliche 740 Pfund Pfenning in Bestand.

„ — daz wir . . . vnser vngelt zeLynntz vnd in Weelisenbergcr lanntgericht vnd das ! gericlit
„daseibs ze Lynucz mit irn zugehörungen , als man die vormalln da geueclisent vnd gehanndelt
»bat , von den naclistkunftign weichnachtn vber zway ganucze jar , das ist das 1449 vnd das 1450
»jar schiiistkünftig , yedes derselbn jar die obgennntn vngelt vmb sibenhundert pliundt plienniii"
„vnd das gericht vmb vierczig pliundt plienning , bringet die summ baider jar . . . 14S0 pliundt
„phenning der swarczen Wiennermünss , der si vns oder vnser amblcut ricliten vnd betzallen
„sullen zu den vier quotteinbern yeglichs vorgemelts jars , als sitlich vnd gewöndKch ist , wer
»aber , daz si icht sichtig sclieden daran neuien es wer von vrleug , pisess oder von welieherlav
„gebrechn das gescheh , der si vns mit guter kuntschafft aigentlich beweisn möclitn , die wellen
„wir gnediklich gen in erkennen . Auch als die egenantn vnser burger ze Lynncz vnserm lieben
„getrewn Sigmundu von Ebersdorff vnserm hubniaister geraicht vnd geben haben zu vorgab fünf
„liundert pliundt phenning , den haben w’ir vergunnet vnd vollen gewallt gegeben sich der yeds
»derselbn zwayr jar halbs tails von den nuezn vad rennten der beiueltn vnsrer embter selbs ze
„entrichten ”. . . Geh. H.-Archiv.

Hanns Sieger stellt dein K. Friedrich einen Revers aus, dass er das Münzmeisteramt
zu Wien getreu verwalten wolle , sein Lebenlang. Geh. H.- Archiv

Barbara Aebtissinn und der Convent des Frauenklosters zu Traunkirchen (in Ober-
Oesterreich) übergeben dem K. Friedrich ihre Leute , Gründe und Güter zu
Trofeya.

„ _r  vnser vnd vnsers egenanten gotshauss lewt grünt vnd gueter zu Trofeva vnd in dem
„lanntgericht zu sannt Peter gelegen mitsambt dev capelln zu sannt Salvator zu Trofeva vnd
„aller anderr gcistleicher vnd weltleiclier lehenschaft vnd manscbaft so wir vnd vnser egenants
„gotshaus daseibs haben ”. . . wann vns vnd vnserm gotshaus -vnser obgenanter allergnedigister
„herr der römisch kunig daenkegn ain volkomens widerlegen vnd benucgen getan hat daran
„vns wolbenueget die auch vns vnd demselbeu vnserm gotshaus merkehleiclien nutzer ist , dann
„die obgeiianten lewt grünt gueter leheiinscheft vnd mansclieft gewesen sein ”. . . Geh. H.-Arc !iiv.

K. Friedrich befiehlt den Bürgern und Leuten zu Waidhofen an der Ybbs, dem Bi¬
schof Johann von Freysingen , seinem Rath, Gehorsam zu schwören und sagt
sie vom Gelübde gegen seinen Rath und Pfleger zu Steyr , Hanns NeideMter
von Renna , los und ledig. Archiv zu Waidhofen.

Papst Nicolaus V. ersucht den K. Friedrich, dem durch Cession zumBisthuin Utrecht
gekommenen Bischof Rudolph die Privilegien zu bestätigen und die Regalien
zu verleihen. v. Anhang. Geh. H. - Archiv.

Johann , Abt von Citeaux schickt dem Ii. Friedrich einen Bruderschaftsbrief seines
Ordens.

„ _ exigente pie devotionis affectu quem referente venerabili et in Christo uobis carisssimo
„coabbatc nostro nion. de Morimundo sacre theologie professore ad nos et dictum ordinein vestra
»regia maiestas gerit ”. . . (tempore d. capituii generalis .) Geh. H.-Archiv.

Ii. Friedrich verleiht dem Hanns Schurstab die Mühle zu Doss , genannt bey der
»Stainprugken« an der Pegnitz , die er von Hartmann Schedel gekauft hat. O. 275.

verleiht dem Ulrich Armpawer für sich und seinen Bruder den Hof zu Arczlohe . 0 . 275.
verleiht dem Hanns von Lochaim und dem Andreas Gewder, Bürger zu Nürnberg, als

Vormündernund Lehensträgern des Sebald Graser von Nürnberg den Zehend zum
Zernzagels-IIof genannt ein Gütlein zu Perbach und ein Gütlein RedorlF. O. 275.

verleiht dem Paul Lucz zu Eschnaw gesessen die Aecker »zwischen dem klein Ge-
»scheid und der cronwisen gelegen , die by dritthalb morgen haben» und die er
von Peter Hack gekauft hat. _ It. verleiht dem Conrad Pawmgartner ein Gut,
das er von Heinrich Peck zu Rebersrewt erkauft hat. o . 275.
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Nro.

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

254^

1449.
Jänner 13.

-14.

16.

22 .

(sine loco.)

Neustadt.

Cs. I. )

Neustadt.

verleiht dem JörgDerrer , Bürger zu Nürnberg , als Lehensträger der Margareth,
■Wittwe des Peter Hayden »in dem dorff zu Malleinshoff zwen gepawrn . ainer
»genannt Flinczk vnd der ander Dietrich Scheffler mit irn gulten zugehör vnd
»mitsampt dem vasnaclithun, das dersfclb Dietrich auss einer wisen gibt." O. 275.

verleiht dem Martin Holzsehuher , Bürger zu Nürnberg , als Lehenträger der linder
Albrechts Pfaff vom Käswasser »drew tagwerck wismats, it. ein acker genant der
mager acker , des sind 7 morgen vnd 4 morgen zwischen dem keswasser vnd
dem grossen Geschah! auf.dem Stockperg gelegen ." 0 . 276.

erlaubt dem Franck von Cronenberg und seinen Erben, den Theil am Schlosse Kro¬
nenberg und dem Dorfe Echsporne von den andern Cronenberg getheilt innezu¬
haben. O. 276.

erlaubt den Gebrüdern von Schonberg (Dietrich Dompropst und Caspar Dechant
zu Meissen und »Streng Niki ») , in ihrem Städtlein zu Wylanndisdorff alle Jahre
am Sonntag nach Bartholomäi einen Jahrmarkt und alle Donnerstag einen Wo-
clienmarkt halten zu lassen. O. 277.

bestätigt dem Wipreeht von Helmstat den Brief K. Ruprechts , womit er dem Eber¬
hard vom Hirszhorn für 500 Mark Silber die Stadtsteuev von Heilbrnnn und Wim¬
pfen versetzte , und darauf ihm noch 3000 kleine Flor. Gulden schlug , und er¬
laubt demselben Wipreeht , die andern 2 Theile dieser Steuer von linnen von
Hirschhorn und den Kindern Hermanns von Rotenstein an sich zu lösen. Dem
Reich bleibt die Lösung Vorbehalten, welche aber in den nächsten 12 JaSiren

• nicht geschehen soll. () . 277.
verleiht dem Jörg Nördlinger , Bürger zu Augsburg , »ain wisen genant das Ried der

»vier tagwerck sind , it. das Griess vnd das Obergriess, der yglioher zway tag-
»werck sint ; it. ainen angcr darbei des fünff tagwerck ist ; item ain puende der
»vier juch ist ; it. ain engerlin darbey, das alles gelegen ist by Swanbek. Item
»zwo hofstat vnd zwen garten, aucli zu Swanbek, die von Petern Portner sei.
»an in geualien sind.» () . 278.

investirt den Ludwig de Pictavia, Bischof von Valence und Diois und bestätigt seine
Privilegien . It. L. Vicariatus. O. 27S.

verleiht dem Eberhard Scliürstal das von Lienhard Rumei erkaufte Gütlein Obern-
Swarczenlo. O. 278.

verleiht dem zum Kloster Klein-Mariazell gehörigen Markte Altenmarkt einen Wo¬
chenmarkt alle Samstag. Marian IV. 8. p. 301.

K. Friedrich erlässt einen Gerichlsbrief in Ansehung der Klage der Elisabeth Wer¬
lin gegen Heinrich Ferner von Perneck. Urkb.Mat. I. Bd. CXXXIV. Geh. H.-Arch.

verleiht als Vormund K.Ladislaus dem Rüdiger von Starhenberg folgende von Ulrich
Czeller erkaufte Güter österreichischer Lehenschaft:

„drew pliunt seehs Schilling phenning gelts , anderthalb meczn magen vnd den uiltpau auf
„drein leheu zu den Royten in Marwacher pharr gelegen , it . zu grossen Guudolts zwen meczcii
„magen auf ein Ielien vnd ain meczn niagen auf ainer hofstat zu Müllwach an der sumerzcil
»enir.itten in dem dorf gelegen , vnd zu Griespach drey Schilling pfenning gelts auf aim Iehen in
„Kirchpacher pharr vnd Czwetler lanntgericht gelegen .” Archiv zu Riedegg.

gibt dem Niclas Pogenwirth wegen eines ihm abgetretenen Hallamtes zu Aiissee ei¬
nen Schuldbrief von 400 Pfund Pfenning und verweiset ihn auf die Einkünfte
daselbst , bis zum nächsten S. Johannstag zu Sonnwenden ; it. den Gebrüdern
Jacob und Erasmus von Hertreich; it. dem Wolfgang Vrsperger. Geh. II.-ArcIi.

gibt als Vormund K. Ladislaus seinen Willen zu dem Vermächtniss , vermög wel¬
chem dem Rüdiger von Starhemberg und seinen Erben der Friedrich von Hohem-
herg , k. Rath , die österreichischen Lehengüter in der Ramsau, im Halpacb,
Kerssenpach vermacht hat , falls er und sein Sohn Stephan ohne männliche
Leibeserben mit Tod abgingen.
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